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5) Abfturzfchächte, welche für die Abwärtsbeförderung gewiffer Waren-
artikel Verwendung finden, ferner bisweilen

(>) Briefaufzüge.
7) Für gewiffe Warenartikel können an Stelle diefer Aufzüge Hebe-

bühnen und Paternofterwerke treten, die fchon vielfach Verwendung ge—
funden haben.

8) Anfchliefsend an diefe hat man bisweilen auch Transport- oder Förder—
händer für die wagrechte Beförderung von hierzu geeigneten Waren ange-
bracht. Letztere werden auf die aus Leder, Kautfchuk oder Geweben beftehen-
den Bänder gelegt; diefe bewegen fich ununterbrochen vorwärts und fchaffen
die Waren an ihren Beftimmungsort.

d) Konftruktion.

Für die Konfiruktion von Gefchäfts-, Kauf- und Warenhäufern gilt als
Hauptgrundfatz, dafs nur die allerbeiten Baufioffe zu wählen, möglichfi: voll-
kommene Ausführung in Ausficht zu nehmen, überhaupt weitgehendite Solidität
anzuitreben fei. Dies iit notwendig, weil fehr viele Räume eines folchen Ge—
bäudes einem bedeutenden Verkehr zu dienen haben und. deshalb einer itarken
Abnutzung unterworfen find.

Für jeden einzelnen Gebäudeteil ermittele man die Abmeifungen des
Fundaments, indem man den auf den Baugrund ausgeübten Druck beitimmt.
Il’c die Belaitung eine fehr große, fo trachte man durch Betoneifenrolte, durch
Erdbogen etc. möglichite Druckverteilung zu erzielen.

In den meilt unter der Erde gelegenen Kellerräumen ilt auf den Schutz
gegen Erdfeuchtigkeit befonderes Gewicht zu legen. Häufig müifen folche
Kellergruben ausgepumpt werden, weshalb Wände und Fufsböden mit wafler-
undurchläffigen Steinen, in Cementmörtel verfetzt, auszuführen find. Bisweilen
gibt dies noch nicht genügenden Schutz gegen das aufiteigende Waffen Des-
halb hat man neuerdings durch Zwifchenfügen einer undurchdringlichen Harz—
fchicht eine weitere Ifolierung herbeigeführt. Alsdann kann der Fufsboden,
wenn er nicht Linoleumbelag erhält, aus Holz hergeitellt werden.

Die Frontmauern der neueren Gefchäfts- und Warenhäufer find fo ltark
durchbrochen, dafs häufig nur wenige gemauerte Pfeiler, im übrigen blofs eiferne
Stützen die lotrechte Teilung bilden; namentlich gilt dies für das Erdgefchofs,
meiit auch für einige der darauf ruhenden Obergefchofle. Dadurch entfiehen
mächtige Feni’ceröffnungen, welche meiit zur Ausfuellung von Waren dienen und
fo zu Schaufenftern werden. Man geht hierin bisweilen fo weit, dafs die
Trennung der Gefchoffe an der Aufsenfläche fich in fo fchmalen Streifen zu er—
kennen gibt, dafs dadurch mit Rückficht auf Feuersgefahr Bedenken entfiehen
können. Deshalb follte über jedem der erwähnten Schaufehiter die Frontwand
mindeltens 1m hoch feuerfei’c gefohloffen werden, und der Sturz desfelben follte
mindeitens 30 cm unter der Decke gelegen fein; nur wenn das Schaufeniter gegen
den Innenraum zu feuerficher abgefchlofl'en iit, darf eine Verminderung der an-
geführten Mafse eintreten. Für das Erdgefchofs iit die gedachte Forderung
allerdings mifsftändig; denn wenn die erwähnten 30 cm eingehalten werden, fo
wird durch diefen Streifen den Erdgefchofsräumeny das beite Licht entzogen.

Bisweilen fpringen die Schaufenfcer über die Frontwand vor; alsdann find
derartige Fenftervorbauten mit einer feuerficheren Abdeckung zu verfehen.
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Im übrigen wird bezüglich der Konfiruktion der in Rede itehenden Wand—
öffnungen, der Schaufeniter und ihrer Verfchlüffe auf Teil III, Band 2, Heft 1

(Abt. III, Abfchn. 1, B, Kap. 15: Sonitige Wandöffnungen) und Band 3, Heft I
(Abt. IV, Abfchn. 1, C, Kap. 11: Schaufeniter und Ladenverfchlüife) diefes »Hand-

buches« verwiefen. Auch in Kap. 2 wird noch von Schaufeniteranlagen ge-
fprochen werden.

Die eifernen Konfiruktionsteile im Inneren des Haufes, alfo Säulen und

andere Freiftützen, Unterzüge, Deckenträger etc., find gegen das Feuer durch
Ummantelung mit einer glutficheren Maße zu fchützen; die an den Aufsen-
flächen vorkommenden Eifenteile bedürfen einer folchen Umhüllung nicht.

Auch die Decken find aus feuerficheren Stoffen herzuftellen. Dabei find
Deckendurchbrechungen in lichthofartiger Ausführung zuläffig, fobald man in
der oberiten Decke oder in unmittelbarer Nähe derfelben eine entfprechende
Entlüftungsvorrichtung anbringt; letztere mufs man im Erdgefchofs an einer
aufserhalb der Verkaufsräume gelegenen geficherten Stelle handhaben können.

Damit ein etwa entfiehendes Schadenfeuer fich nicht aus einem Gefchofs
in das darüber gelegene übertragen könne, empfiehlt es fich, an den Front-
mauern unter den Fenitern des letzteren ltärker ausladende unverbrennliche Ge-

fimfe oder dergleichen Überdachungen anzubringen. Hierauf iit befonders dann
zu achten, wenn das obere Gefchofs Wohnungen, Arbeitsfiätten oder andere zur

Vereinigung einer größeren Perfonenzahl befiimmte Räume enthält.

Soweit es fich um Comptoir-, Arbeits- und Lagerräume handelt, ift bezüg-

lich der darin zur Verwendung kommenden Fufsböden kaum befonderes zu be-
merken. In den Verkaufsräumen jedoch, in denen ein großer Menfchenverkehr
fiattfindet, iit diefem Gegenftand ein befonderes Augenmerk zuzuwenden. Am
vorteilh'afteiten haben fich bis jetzt Stabfufsböden aus Eichenholz, in Afphalt

verlegt, bewährt. Auch Linoleum auf Gipseftrich wird empfohlen..

Unter Hinweis auf das bereits in Art. 5 (S. 4) Gefagte fei an diefer Stelle
bemerkt, dafs bei Tage die Erhellung der verfchiedenen Räume eines Gefchäfts-
und. Warenhaufes zumeiit durch Feniter, an einzelnen Stellen auch durch Decken—, '
bezw. Dachlicht erzielt wird. Kellerräume werden häufig durch in den Licht-
fchächten angebrachte Glasprismen und Glaslinfen, fog. Einfalllichter oder Glas—
prismoide, beleuchtet, nicht felten mit fo gutem Erfolg, dafs fie felbit als Schreib-
räume geeignet find. Über die Konfiruktion folcher Eindeckungen iit in
Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. 3, Abfchn. 2, C, Kap. 21: Begehbare Decken—

lichter7) das Erforderliche zu finden.

Bei Dunkelheit gefchieht die Erhellung am häufigiten durch elektrifches
Licht, feltener durch Leuchtgas und ausnahmsweife durch Mineralöle oder Äther.
Unter allen Umitänden bildet die künitliche Beleuchtung eine wefentliche Quelle

der Feuersgefahr, und es ift ihr die gröfste Aufmerkfamkeit zuzuwenden. In diefer
Beziehung verdient das Nachfolgende erwähnt zu werden.

I) In Verkaufsräumen follten Petroleum und ähnliche Mineralöle überhaupt

nicht verwendet werden und. felbft in Comptoir—, Arbeits— und. Lagerräumen nur
unter gewifi'er Einfchränkung.

In Preufsen iit durch die >>B. F. W. G.<< »in den Betriebs- und Lagerräumen nur Mineralöl von

400 Abel—Teft (Kaiferöl, Salonöl)« goitattct. »In Räumen für hefonders leicht entzündliche Gegenfiiindc

iii nur die Benutzung von fchwercn Mineralölen von über 1000 Abel-Teil flatthaft«.

") 2. Aufl.: Teil III, Band 2, Halt 3, b.
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2) Wenn Gasbeleuchtung einzuführen itt, fo fehe man in den Verkaufs- G29;'
räumen von Stehlampen gänzlich ab. Wenn folche in anderen Räumen zur Ver- be]eughtung‚
wendung kommen follen, fo wähle man folche mit breitem und itandfeitem Fufs.
Ebenfo follten bewegliche Wandarme vermieden werden.

Meifi: find Hängelampen im Gebrauch, die an den Decken gut zu befel’cigen
find. Dabei follen fie von brennbaren Gegenitänden genügend weit entfernt fein
oder, wenn dies nicht möglich ifc, müifen über, bezw. neben den Flammen ge-
eignete Schutzvorkehrungen, welche das Entzünden verhüten, angebracht werden.

In der »B. F. W. G.« heifst es in diefer Beziehung: »Hängelampen find ficher zu befeitigen und
von brennbaren Gegenftänden nach oben wenigltens 1 m unterhalb und feitlich 0,25 m entfernt zu halten.
Bei geringerer Entfernungr find etwa 15 cm grofse Blaker feuerficher anzubringen.«

Weiter wird dafelbft gefordert: »Die Beleuchtungskörper find tunliehft über den V6r1<ehrswegen
anzuordnen und gegen die Berührung mit brennbaren Gegenftiinden zu fchützen.«

Bei der Aufftellung der Gasmeifer ilt gleichfalls mit grofser Vorficht zu
verfahren.

' Die »B. F. W. G.« fchreibt in dicfer Hinficht vor: »Die Gasmeffer find nicht unter Treppen auf-
zultellen. In grofsen \Varenhäufern kann gefordert werden, dafs fiir die Gasmeffer befondere feuerfeft
u1nfehlofi‘ene, Licht und Luft von aufsen erhaltende Räume eingerichtet werden. Die Gasleitung mufs
auch außerhalb des Gebäudes leicht abltellbar fein.«

3) Am häufiglten kommt, wie fchoh bemerkt, elektrifche Beleuchtung zur Ele}ft‘i'ifche
Verwendung. Die Leitungen derfelben find innerhalb der Gefchäfts-‚ Arbeits- Beleuchtung.
und Lagerräume, ebenfo in den Sehaukaften, bis zur Decke in Ifolierrohren mit
Metallüberzug zu verlegen, oder man hat fie durch anderweitige Schutzver—
kleidungen, welche der Luft den Zutritt gefratten, gegen Befchädigung zu fichern.
Unter Umftänden mufs folches auch an den Decken gefchehen.

Wie bei der Gasbeleuchtung ifc auch bei der elektrifchen Beleuchtung
darauf zu achten, dafs die Verkehrswege gut erhellt find.

Die »B. F. W. G.« enthält hierüber die Beitimmung: >>Elektrifche Beleuchtungskörper find tun-
lichft über den Verkehrswegen anzuordnen. Sie dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe leicht brenn—
barer Stoffe fich befinden oder von folchen umhüllt werden.« ‘

Wenn Glühlampen in der Nähe brennbarer Stoffe anzubringen find oder
gar mit denfelben in Berührung kommen, fo mufs man fie mit einer zweiten
Glasglocke umgeben; denn es ift fchon wiederholt vorgekommen, dafs bei nach-
läffig angelegten oder unterhaltenen elektrifchen Einrichtungen Brände infolge
des Zerbrechens der Glühbirnen dadurch entitanden, dafs brennbare Stoffe mit
den noch glühenden Fäden in Berührung gekommen find. Die Bogenlampen
mütfen ander Unterfeite Teller (von nicht unter 10 Cm Durchmelfer) erhalten,
durch welche das Herabfallen glühender Kohlenteilchen verhütet wird. Solche
Afchenteller dürfen nicht aus Glas beitehen. Kommen Bogenlampen mit einge—
fchloffenern Lichtbogen (fog. Dauerbrand-Lampen) zur Verwendung, fo kann von
Afchentellern abgefehen werden.

Von der Beleuchtung der Schaufeniter wird in Kap. 2 gefprochen.
4) Unter allen Verhältniffen ifi; für ausgiebige Notbeleuchtung Sorge zu Notbeläifc“ung.

tragen; insbefondere find fämtliche zur Entleerung beitimmte Türen und Aus—
gänge mit einer folchen zu verfehen. Sobald die Dunkelheit eintritt, ilt diefelbe
in Betrieb zu fetzen.

Zur Notbeleuchtung können Kerzen und Rüböllampen verwendet werden;
auch elektrifches Licht ift nicht ausgefchloffen, fobald der Strom einer befonderen
Betriebsquelle, alfo unabhängig von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen, ent-
nommen wird.
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5) Zum Verkauf ausgeitellte Beleuchtungskörper und Kocheinrichtungen find,
fobald fie in brennendem Zuitande zur Schau gebracht werden _follen, nur in

ganz abgefonderten Räumen zu zeigen.
Da die Gefchäfts—, Kauf— und Warenhäufer von einer grofsen Menfchen-

menge befucht werden, fo iit für ausgiebige Lüftungseinrichtungen Sorge zu
tragen. Natürliche Lüftung dürfte wohl niemals ausreichen. Hingegen erfüllen

Lockfchorniteine, in denen durch im Kellergefchofs aufgeflellte Locköfen der er—
forderliche Auftrieb erzeugt wird, meift ihren Zweck.

Am wirkfamiten find Saugvorrichtungen oder Exhauitoren, durch welche

die verdorbene Luft abgefaugt wird.

Zur Erwärmung der Räume während der kälteren Jahreszeit dient am
beiten eine Sammelheizanlage; doch kommt auch Ofenheizung vor. Für letztere
empfehlen fich befonders Kachelöfen, fobald die Feuerung von aufsen oder von
wenigitens 50 m tiefen, mit feuerficheren Türen gefchloii'enen Vorgelegen aus

bewirkt wird. Eiferne Öfen find weniger empfehlenswert; follen fie benutzt
werden, fo verfehe man fie mit itarken, unverrückbar befeitigten Ofenfchirmen.
Der aus den Öfen abgehende Rauch follte niemals durch Blechrohre, fondern
itets durch gemauerte Rohre den Schorniteinen zugeführt werden. Auch Gas-
öfen kommen zur Verwendung; doch müffen fie durch unbewegliche, feite Rohre,
nicht mittels Schlauchverbindung, an die Gasleitung angefchlofi'en werden.

Für die Sammelheizung kommt gegenwärtig die Niederdruck—Dampfheizung
am meiiten in Frage; jedoch find andere Arten der Heizung, namentlich die

Feuerluftheizung, nicht ausgefchloflen. Wählt man die letztere, fo umfchliefse

man die Kanäle für die Leitung der heifsen Luft mit feuerficherem Material;
auch forge man dafür, dafs diefe Kanäle von Zeit zu Zeit gereinigt werden

können.
Bisweilen werden Gasplätteinrichtungen, Gaskocher und dergl. notwendig.

Auch bei diefen vermeide man tunlichlt Schlauchverbindungen und fchliefse fie
durch feite Rohre an die Gasleitung an. Laffen lich Schlauchverbindungen nicht
umgehen, fo verwende man dazu nur mit Metall oder Asbeit umfponnene Gummi-

fchläuche mit Verfchraubung oder Drahtverband an den Hähnen oder Stutzen.

e) Sicherheitseinrichtungen.

Im vorhergehenden wurde mehrfach der Anordnungen, Konfiruktionen

und foni‘cigen Vorkehrungen gedacht, welche dazu dienen follen, in einem Ge-
fchäfts— und Warenhaufe den Ausbruch eines Schadenfeuers tunlichit zu ver-
hüten oder, wenn ein folches entitanden iit, die rafche und fichere Entleerung

des Haufes zu ermöglichen, die Weiterverbreitung des Feuers möglichit ein—

zufchränken und die Löfchung desfelben, fowie die Rettung der Menfchen tun-
lichit zu erleichtern. In Art. 8 (S. 6) wurde bereits gefagt, dafs man aus-
gedehntere Gefchäftsräume in der dort mitgeteilten Weife in einzelne Brand-
abfchnitte zerlegen folle. Hier fei nur noch die einfchlägige Beitimmung der
»B. F. W. G.« angeführt:

»In gröfseren Gefchäftsräumen ift behufs Einfchränkung eines Feuers der Innenraum an geeigneten

Stellen tunlichft mittels feuerficherer Türen oder Rollläden, Asbefivorhänge u. f. w. in mehrere Ab-

teilungen zu trennen, die allabendlieh beim Schluß des Gefchäftes zu fchliefsen find. An Stelle diefer

Sicherungen können auch fette, unverbrennliche, etwa '1 m von der Decke herabreichende Trennungs-

ftreifen an geeigneten Stellen angebracht werden.«


